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Amtsschiessen 25m 
Schiessordnung 
 

 
 
 
 
 
Platzleitung René Haslebacher, Lindergut, 3232 Ins 

079 277 92 13 
 

Scheibenzahl 5 
 

Schiesszeiten Siehe www.asv-erlach.ch/wp/amtsschiessen-25m/ 
 

Doppelgeld Fr. 17.-- (ohne Munition) 
Fr. 22.-- (mit Munition) 
Vom Schützen beim Lösen des Standblattes zu 
bezahlen 
 

Munition Kann auf dem Schiessplatz erworben werden 
 

Rechnungsbüro Wird von der durchführenden Gesellschaft gestellt 
 

Warner Werden von der durchführenden Gesellschaft gestellt 
 

Anstände / Beschwerden Werden von der Platzleitung vor Ort entschieden 
 

Zugelassene Waffen Armeewaffen und Sportpistolen 
 

Scheibe Morgarten B 5er Wertung 
 

Schusszahl 10, plus 2 Probeschüsse 
 

Schussfolge Wertungsschüsse 2 Schuss in 20 Sekunden 
3 Schuss in 20 Sekunden 
5 Schuss in 30 Sekunden 
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Auszeichnung 

 
ab 43 Punkten 
ab 42 Punkten für Jun. und Vet. 
ab 41 Punkten für Sen.-Veteranen 
 
 
Spezialauszeichnung 
ab 48 Punkten 
ab 47 Punkten für Jun. und Vet. 
ab 46 Punkten für Sen.-Veteranen 

  
Anerkennungskarte ab 40 Punkten 

ab 39 Punkten für Jun. und Vet. 
ab 38 Punkten für Sen.-Vet 
 

Schiessregeln Es gelten die Bestimmungen der Schiessordnung SSV 
und die Weisungen KSV. 
 
Es wird auf Kommando ohne Zeitangabe geschossen. 
Bevor die Scheibe erscheint, darf die Waffe nicht höher 
als 45° von der Ladebank abgehoben werden. Gültige 
Treffer werden nur mit maximal 11mm anerkannt. Gibt 
ein Schütze mehr als die befohlene Anzahl Schüsse ab, 
so werden ihm gleichviel der besten Treffer gestrichen. 
Störungen der Waffe, ausgenommen Materialbruch, 
gehen zu Lasten des Schützen. 
Vor und nach dem Schiessen findet eine 
Waffenkontrolle statt. 
Bei Unfällen, die aus Nichtbeachtung der 
Schiessbefehle entstehen, lehnt die Organisation jede 
Verantwortung ab. 
 

Versicherung Alle Teilnehmer sind nach USS gegen Unfall versichert. 
Der Veranstalter übernimmt keine weitergehende 
Haftung. 

 
 
Diese Schiessordnung gilt ab 2024 bis auf Weiteres. 
 
 

_________________________________________ 


